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Ueber die Bildung von Militärgerichten zur Adur-
teilung der Verstöße gegen die Interessen der Alliierten
Etreitkräfte wird folgendes verordnet:

' ArtikelI
Alten der Militärgerichte

Die Gerichte der Militärregierung in dem besetzten
Gebiet sind folgende:

die Oberen Militärgerichte,
die Mittleren Militärgerichte,
die Einfachen Militärgerichte.

»rittet II
Zupäudtgkeit

1. Die Gerichte der Militärregierung sind zuständig -
für die gerichtliche Aburteilung aller Personen , die sich
im besetzten Gebiete befinden mit Ausnahme derjenigen
Personen — nicht Zivilpersonen —die  der Kriegsgerichts,
bartest der Heeres -, See - oder Luftstreitkräfte unterstellt
sind und unter dem Befehl des ObersttLommandierenden .
der Alliierten Strestkräste oder jedes anderen Befehlshabers
von Streitkrästen der Vereinten Nationen stehen.

2. Die Gerichte der Militärregierung sind sachlich zu-
ständig für alle Verstöße:
a) gegen das Kriegsrecht und die Kriegsbräuche;
d) gegen Proklamationen , Gesetze, Verordnungen , Bekannt-

mochungen oder Verfügungen , die von der Militär,
regierung oder den Alliierten Streitkrästen oder in
deren Aufträge erlassen wurden;

c) gegen Gesetze, die in dem besetzten Gebiet oder einem
Teile desselben in Kraft sind.

Artikel lll
Strafbefugnis der Gerichte der Militärregierung

3. s ) Ein Oberes Militärgericht kann jede gesetzliche Strafe
einschließlich der Todesstrafe verhängen;

b) ein Mittleres Militärgericht kann jede gesetzliche
Strafe , mit Ausnahme der Todesstrafe , einer Frei-
heitsstrafe über 10 Jahre oder einer Geldstrafe von
mehr als 500 000 Frs . verhängen:

e) ein Einfaches Militärgericht kann jedegesetzliche Strafe,
mit Ausnahme der Todesstrafe , einer Freiheitsstrafe
über ein Jahr oder einer Geldstrafe von mehr als
50 000 Frs . verhängen;

cl) innerhalb der den einzelnen Gerichten gesetzten
Höchstgrenzen kann neben einer Freiheitsstrafe auch
auf eine Geldstrafe erkannt werden . An Stelle einer
Geldstrafe kann im Falle der Unbeibringlichkeit auch
auf eine Freiheitsstrafe im Rahmen der üiesbezüg-
lichen Strafbefugnis des Gerichts erkannt werden;

e) Zusätzlich oder an Stelle einer Geld -, Freiheits-

vertan Lvloklvksbvi ' »

oder Todesstrafe (sofern das Gericht für die Ver¬
hängung zuständig ist) können die Gerichte derMilitär-
regierung Anordnungen erlaffen betreffend die Per-
son,des Angeklagten , sein Eigentum , Wohn - und
Geschäftsräume , die bei dem Verstoße benutzt wur¬
den. Diese Anordnungen haben zweckdienlich zu
sein und den Verfahrensbestimmungen der Gerichte
der Militärregierung zu entsprechen. Die Gerichte
der Militärregierung sind berechtigt, Geld oder andere
Gegenstände in gerichtliche Verwahrung zu nehmen,
vorläufige Freilassung gegen Sicherheitsleistung an¬
zuordnen , die Sicherheitsleistung für verfallen zu
erklären , Verhaftung anzuordnen , persönliches Er-
scheinen der Zeugen zu erzwingen und diese, falls
notwendig , zu verhaften , Lide abzunehmen , Unge¬
bühr vor Gericht zu bestrafen und alle anderen Be¬
fugnisse auszuüben , die der ordnungsmäßigen Recht¬
sprechung dienen:

- k) im Falle eines Verstoßes gegen die Gesetze des be¬
setzten Gebietes kann auf eine höhere Straf » er¬
kannt werden , als in den Gesetzen dieses Gebietes
vorgesehen ist.

Artikel IV
Zusammensetzung der Gericht«

4. Die Mitglieder der Gerichte der Militärregierung
/sollen Offiziere der Alliierten Streitkräste sein.

5. Obere Militärgerichte sollen mindestens aus drei

Mitgliedern bestehen. Mittlere und Einfache Militärgerichte
sollen ein oder mehrere Mitglieder haben.

6. Sachverständige Beiräte für ein Gericht können ent¬
weder durch das betreffende Gericht oder durch eine Be¬
hörde ernannt werden , die befugt ist, solche Gerichte zu
bestellen. Sie haben das Gericht zu beraten und zu unter¬
stützen, soweit sie von dem Gericht darum ersucht werden;
sie haben jedoch kein Stimmrecht.

7. Gerichtsschreiber, Dolmetscher und andere Personen,
die bei der Verhandlung benötigt werden , können vom
Gericht bestellt werden.

ArtikelV
Rechte de« Angeklagte»

8. Jedermanns der sich vor irgendeinem Gericht der
Militärregierung zu verantworten hat , ist berechtigt:
s ) eine Abschrift der gegen ihn erhobenen Anklage vor

der Verhandlung zugestellt zu erhallen;
b) bei der Verhandlung anwesend zu sein, daselbst aus-

zusagen und an die Zeugen Fragen zu stellen. Das
Gericht kann in Abwesenheit des Angeklagten verhau-
dein, falls der Angeklagte darum förmlich ersucht hat
und sein Ersuchen bewilligt wurde , oder falls vermu¬
tet wird , daß der Angeklagte sich seiner Bestrafung
durch Flucht zu entziehen versucht;



c) sich mit einem Rechtsanwalts vor der Verhandlung zu
beraten, sich selbst zu verteidigen oder sich bei der Ver¬
handlung durch einen von ihm gewählten Rechtsan-
walt vertreten zu lassen. Jedoch kann das Gericht einer
Person das Vertreten vor Gericht untersagen;

6) in Fällen, in denen die Todesstrafe verhängt werden
kann, durch einen alliierten Offizier als Offizialoer-
leidiger vertreten zu werden, falls er keinen anderen
Verteidiger hat;

e) zur Verhandlung Zeugen zwecks seiner Verteidigung
mitzubringen oder ihre Vorladung durch das Gericht
zu beantragen, soweit dies tunlich ist;

l) das Gericht um Vertagung zu ersuchen, falls dies zur
Vorbereitung seiner Verteidigung notwendig ist;

8) eine Uebersetzung der Verhandlung zu erhalten, falls
er sonst nicht versteht, was in der Verhandlung ge-
sagt wird;

li) im Fall der Verurteilung während einer durch die
Derfahrensbestimmungen der Gerichte der Militärre-
gierung festgesetzten Frist ein Gesuch einzureichen unter
Anführung der Gründe, die eine Ungültigerklärung
oder Abänderung des Schuldspruchs oder des Urteils
rechtfertigen sollen. >,

Artikel VI
Rekurs

9. Jede Strafsache, in der Rekurs beantragt worden
ist, und alle anderen in den Verfahrensbestimmungender

"Gerichte der Militärregierung bezeichneten Rechtssachen
werden überprüft werden. Die Ueberprüfung wird von
Offizieren vorgenommen, die hierfür durch die Militär¬
regierung oder in deren Auftrag bestimmt worden sind.

10. Die überprüfende Behörde hat die Befugnis, jeden
Schuldspruch für ungültig zu erklären, eine Strafe auf¬
zuheben, herabzusetzen, zu mildern oder abzuändern, eine
neue Verhandlung anzuordnen und alle anderen für not¬
wendig erachteten Anordnungen zu treffen. Ein frei-
sprechendes Urteil kann nicht aufgehoben werden. Die
überprüfende Behörde kann die Strafe erhöhen, falls ein
unbegründetes Gesuch um Ueberprüfung leichtsertigerweise
eingereicht wurde. In allen anderen Fällen kann die Strafe
nicht erhöht werden.

Artikel VIl
Bestätigung der TodesurleUe

11. Kein Todesurteil darf vollstreckt werden, bevor
es durch den Obersten Befehlshaber der Alliierten Streit-
kräfte oder das jeweilige Oberhaupt der Militärregierung
oder einen von ihm bestimmten Offizier schriftlich bestätigt
worden ist. Die für die Bestätigung zuständige Behörde
hat für derartige Urteile alle Befugnisse, die der über-
prüfenden Behörde zustehen.

Artikel VIII
Perfahreusbestimmuug ««

12. Bestimmungen der Gerichte der Militärregierung,
welche das Verfahren und die Ausübung ihrer Befugnisse
regeln, können im Rahmen dieser Verordnung von dem
Obersten Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte oder dem
jeweiligen Oberhaupt der Militärregierung oder in deren
Aufträge erlassen, abgeändert oder ergänzt werden.

Artikel IX
Zeitpunkt des Zukrafttreteu,

13. Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung in
Kraft. Iin Aufträge der Militärregierung.

Lnttsenung nation »l»oriali »1tsct,«k
von Lmtssingnln

1. Innerhalb des besetzten Gebietes dürfen Notare,
Beamte, Offiziere der Land-, See- und Luftstreitkräfte,
Behörden, Dienststellen oder Körperschaften in Zukunft
Siegel mit dem Hakenkreuz oder anderen Sinnbildern,
Emblemen, oder Aufschriften der NSDAP., SS ., oder
einer anderen nationalsozialistischen Organisation nicht zur
Beglaubigung von Schriftstücken oder zu irgend einem
sonstigen Amtsgebrauch verwenden.

2. Allen Erfordernissen oder Vorschriften des deutschen
Rechts, welche derartige Sinnbilder oder Embleme für
derartige Siegel vorschreiben, wird hiermit innerhalb des
besetzten Gebietes jede Rechtswirkung entzogen.

3. Falls nach deutschem Recht ein Schriftstück zu seiner
Gültigkeit oder Wirksamkeit der Beglaubigung oder des
Aufdrucks mittels eines .derartigen Siegels bedarf oder
durch einen solchen Aufdruck eine rechtliche Eigenschaft
erlangt, die es sonst nicht hätte, so genügt für alle Zwecke
die Beglaubigung oder der Aufdruck mittels eines Siegels,
der allen anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts
entspricht, soweit diese mit vorstehenden Paragraphen 1
und 2 nicht im Widerspruch stehen.

4. Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen dieses<Se-
setzes wird nach der Schuldigsprechung des Täters durch
ein Gericht der Militärregierung, nach dessen Ermessen mit
jeder gesetzlich zulässigen Strafe, jedoch nicht mit der
Todesstrafe, geahndet.

5. Dieses Gesetz tritt am Tage der ersten Verkündung
in Kraft. Im Aufträge der Militärregierung.

«Iss »«Ick«,
Die Militär-Regierung hat eine Anordnung betr. die

Ablieferung des nationalsozialistischen Schrifttums, d. h.
aller Literaturwerke des Dritten Reiches, erlaffen, welche
für das ganze Gebiet Württemberg Geltung hat. Unter
den Begriff„alle Literaturwerke des Dritten Reiches" fallen:
1. Werke der nationalsozialistischen Propaganda,
2. Werke, die dem preußischen wie dem deutschen Militaris-

mus das Wort reden,
3. die anti-französischen Werke,
4. die anti-alliierten Werke,
5. alle Bücher, die das Leben und die persönliche Tätig-

keit Hitlers und aller nationalsozialistischen Führer be¬
treffen.

Bei der Auslese des Schriftgutes ist der strengste
Maßstab anzulegen, d. h. alle Bücher, die auch nur seiten¬
weise eine Verbeugung vor dem Nationalsozialismus ma¬
chen oder sein Gedankengut in irgend einer Weise oer-
treten, sind grundsätzlich zum Verkauf nicht zugelassen
und sind abzuliefern. Selbst ein vollständig neutral ge-
haltener Briefsteller, der auch nur einmal die Grußformel
„Heil Hitler" anwendet, ist unverkäuflich und abzuliefern.
Werke fachlicher und wissenschaftlicher Art, die im Vor¬
wort oder sonst irgendwo den Nationalsozialismus oder
einen seiner Führer, seine Amtsstellen oder Verbände er-
wähnen, können allenfalls durch Deckblätter oder Druck-
fehlerberichtigungen wieder verkaufsfähig gemacht werden.
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Di« Srzeugerhüch st preise betragen in !ver Zeit vom
26 . bl, 29. Juli 1945:

Klaräpfel . 20 Rpf . je -/. kg
Folläpsel . . . . . . . . . 4.5 . «mm
Zolibirnen 25 „ „ „
Pflaumen , Zwetschgen, Mirabellen n. Renekloden

, Preisgruppr I » 26 „ » » «
u >22 » K »

. ui 18 m. m »
IV 16 „

Stachelbeeren. 30
Johannisbeeren. 25 D ck ck
Johannisbeeren (schwarze) . . . . 45 „ »» er re
Gartenhimbeeren . . . 50 »e Kr»
Waldhimbeerea (Sammlerprets ) . . 40 „

Heidelbeeren „ . . 40 >» er re
Kopssalat , Mindestgewicht 4M gr. . 9 je Stück
Rettich», 5 Stück im Bund . . . -11 je Bund

, Gr . I. Mindest -^ ! 7 cm u. . Stück
. Sr . II. Mindest -O 5 cm . 7 »» ee
„ Sr . III, Mindest -Ll 4 cm . 4 K K

Kohlrabi , Gr . M, über 9 cm O 11 »r re

. Sr . 0. über 8 cm Durchm. 9 »r er

, Sr . I, über 7 cm Durchm. -7 K »r

. Sr . II. 5—7 cm Durchm. 5 „ »

. aosgertssene Ware . 12 - . kg.

Karotten , 10 Stück im Bund
(holblavge Sorten : Miadeft -Durchm. 1,5 cm) 12 » , Bund

Not « Rüden , 5 Stück Im Bund
Miadeft -Durchm. 5 cm . 12

Blumenkohl , Sr . 0, über 32 cm Auslage-Darchm. 44
. Sr . I, 26—32 cm Auslage-Durchm. 33
„ Sr . II. 20—26 cm Auslagr-Durchm. 25
, Sr . III, 15—20 cm Auslagr-Durchm. 20
, Sr . IV. lO—15 cm Auslagr-Durchm. 13
„ Sr . V, 5—10 cm Auslagr-Durchm. 6

Blumenkohl,beim Verkauf nach Sewlcht, höch¬
sten« 3 Blattkränze , Deckblätter gestutzt:
Süteklatz« H. . 23
Süteklasse L . 18

Jrühwirsiag . . ' . 12
Frühweißkohl . II
Mangold . 10
Spinat . 10
Blatlsptnat . . 12
Garßen tTceibwace) . 27
Buschbohnen, grüu . 06
Stangeobohueo , .grüu . 40
Tomaten . 43

Frühjwlebel (mindesten« 5 Stück im Buud,
Miadeft -Durchm. 4 cm oder « iodesten»
3StückimBund . Mlndeft -Durchm. Ücm . 12 „

Stück

'/ , kg

Buud

Krsttisin 'rsugs
1. Das Louoeruemeot MIlitair», Detachement de Calw, hat
. aageorünet, daß ad 20. Zult 1945 all« ausgestellten Aus¬

weise für Lastkraftwagen, Perso neu Kraftwagen und Motor¬
räder ungültig stad uud zweck» Ueberprüsuag der im Ver¬
kehr befindlichen Fahrzeuge von der Kommandantur neu
ausgestellt werden müssen. Zugleich muß die Nummer de»
Militärgouvernrment entfernt und die alle Nummer des
Fahrzeug» aus den Kennzeicheutaselnwieder angebracht
werden.

2. Die Ueberprüsung findet gemetasam mit der Fahrbereitschaft
und Zulassungsstrlledes Laodrats statt. Zu dlrsem Zweck
haben sich die Fahrzeughalter mit den Ausweisen der Kom¬
mandantur. Kraftfahrzeugscheto und Steuerkarte(soweit er-
sorderlich) in der Zeit vom l6 . bis 19 . Juli 1945
oormittag  s bei der Zulassungrstelle des Laadrats, Calw,
Marktplatz 20, zu melden.

3- Fahrzeughalter, welche vom 20. Juli 1945 ob mit uu-
gültigen Ausweisen und Zulaffungspapierea betroffen wer¬
den, haben streng« Bestrafung zu erwarten.

Der Landrat.

Vsrkaut von Lsgonstäncion rwisokon ^ ivilpornonon unä
Î ilitLrpornonon okion^ ustänliorn

2m Auftrag de» Gouvernement Militair« ged« ich bekannt:
L» ist Zivilpersonen strengsten» verboten, irgendwelche Lebens-
mittel, Kleidungsstücke, Fahrräder, Motorräder oder sonstige
Dinge von Militärangehörigen oder Aosläadern zu Kausen,
an diese zu verkaufen oder nmzulaaschea.

Der Lturdral.

änbsu von Kaps unrl k̂ übssn im Horbst 1S4S
Line Raprumlage wird in diesem Jahr nicht durchgesührt.

L» wird jedoch denjenigen Betriebssichrer», die mit dem An-
bau oou Rap» uud Rübsen gute Erfahrung gemacht haben,
empfohlen. auch fernerhin Raps oder Rübsen zum Anbau zu
bringen. Die durch diese Oelsrllchte in früheren-Jahren tu
Anspruch genommenen Flächen müssen für den Aabau von
Brotgetreide oder noch-besser für den Anbau oou Kartoffeln
vorgesehen werden.

Der Landrat— Abt. Dersorguagrwirtschaft. —

^inrmrsmt l-iiesqu

Ealw . deu 13. Juli 1945 Der Landrat.
>

Kartottsiprois«

Für Kartoffeln der Ernte 1915 werden im Kreis Calw
folgend« Preis« festgesetzt:

Erzeugersrstpret»

je 50 kg
bi» zum 5. 8. 1945 8.00 RM
vom6. bi- 26. 8. 45 6.50 RM

Derbraacherhöchstpreis
bet Abgabe von

'/ , kg SO k,
12 Rps. II .— RM
9.5 Rpf. 8.50 RM

Die Smpsangsoerleilrrhöchstspanue beträgt 0,55 RM je
50 kg: bei Llesrrung in Säcken oder anderer Verpackung be-
trägt sie bi- 5. August 1945 1.25 RM.

Im übrigen gelten die Anorduungen der Hauptoer,iaigung
der deutschen Karlofftlwirtjchost vom Vorjahr sinngemäß.

Talw, den l3. Juli 1945. Der Landrat.

dlootrmsiigo äuftoritoi'ung rur äbgatr » ävr Ltouvr-
orkIL/'ungvn für riss Ksionrtorjski' 1S44

An die Einreichung der Steuererklärungen 1944 (Ein¬
kommen, Umsatz und Gewerbe) wird erinnert.

Hirsau,  6 . Juli 1945. ' Da » Finanzamt.

2siilung von rüokstSnriigon Ltouorn
Die Steuerpflichtigen werden wiederholt aufgesordert, ihre

lausenden und rückständigen Steuern (Einkommen., Körper¬
schaft-, Umsatz-, Vermögen-, und Gewerbesteuer) zu entrichten.

Aus die Notwendigkeit der ordnungsmäßigen Abführung
der Lohnsteuer nebst Kriegszuschlagwird besonders hingewte-
se». Bet Auszahlung von Gehalt», oder Lohnvorschllssea muß
der Lohnsteuerabzug ebensall» oorgenommen werden.

Girokonto bel der Krel»sparkaff« Lola» Nr. 199, bet der
Bolksbank Lalw Nr. 67 l.

Hirsau.  6 . 2oli l945- Da » Finanzamt.



Zollamt Lai«
Di« von d»n Eteuerpstichttgra des ehemallgen Kreises

Nagold ans dem Gebiete der Bier», Braaalwrta»und Tabak¬
steuer, sowie der Abgabe» für Zölle, bisher au da» Zollamt
Skeodeastadt etugeretchtea AbfinLnngsaamei- uage», Btersteuer»
bücher usw. sind ab sofort an das Zollamt Calw «inzusindrn.

Zollamt Calw.

ösieanntmaetiung tta» ^ rbsitsamts blsgolci

Sämtliche Industriebetriebe, Handwerkeru»d Baurru wer¬
de« ausgrsordeet

offme Lehrstelle«

«üer Aagabe, ob Kost und Wohuung gegeben werde« Kanu»
beim Arbeitsamt Nagold bzw. seine« Nebeaftelleu Calw, Wild»
bad, Nrneabürg, Horb und Ireudenstadt sofort anzumeldea-

Der Leiter des Arbeitsamt » Nagold.«

Gesucht werden:  Facharbeiter, gelernte Elektroma¬
schinenbau« (Lukei Wickler) für Gleich-und Drehstrom, Elektro»
lehrltuge sür Inftallalto« und Elektromaschinenbau. Mädet
im Alter von 16—17 Jahren im Aaleruberus als Motoren»
wicklertuur«. Dorzustellen vormittag» 8—12 Uhr bet Firma
Friedrich Drost», lllektroreparaturwerk, Calw, Oeländerle an»
Rudersbergtunarl.

Leksnntmsekunysn cies öür'gspmsisiek's clsc 81s6t l>l2go!6
Die Ausgehgett  wurde oo« der Kreiskommaudaatur

Lalw auf di« Zeit von S—22 Uhr täglich festgesetzt.
»

Do» Gouvernement Milttaire erläßt folgend« Bekannt¬
machung: . Durch Befehl der Militärregierung wird jeder
deutschen Zivilperson ausdrücklich verboten, in Fahrzeugen
ber Arme« zu fahre».' Diese Borschrist tritt am IS. Juli
1945 In Kraft. »

Alle Gesuche an da» Gouvernement Militaire — Kreis-
Kommandantur Lalw — stad schriftlich  und zwar i«
französischer Sprach« mit «ioer Bestätigung de» zuständige»
Bürgermeister» rinzaretche». Nur in ganz dringenden Aus-
uahmesälleu ist eia, persönliche Dorsprach« tu Lalw, vormittag»
von 9 bis 11 Uhr, gestattet.

-Alle mäavlichen Personen im Alter oou IS—60 Jahren
(Berufstätige, Nichtbrschästigt», Selbständige, Rentner usw.)
haben sich beim Arbeiteamt zu melden. Wer sich der Meldung
entzieht, erhält keia« Lebensmittelkarten.

«
Aus dem Rathaus, Zimmer6. ist folgendes anzumelden:

1. Alle Lager von Mosch'nen, Stoffen, Werkzeugen usw.
2. Alle Auto» und Molonäder unter Angabe der Rümmer,

der Mark» und de» Alter«.
L. All« Schreibmaschinen unter Angabe der Marke und de»

Meis . - '

4. All« Werkstätten und Fabriken mtt Beschreibung der
Maschine» uad der Rohstoffe, die noch Vorhände» siadr
ebenso ist anzugebeu, welche Maschtue» bereit» abgegeben
werde» mußten.
Wer di» Meldung nicht erstattet, hat strenge Bestrafung

durch dt« Kommandantur zu erwarten.
«

Zar gründlichen Abwehr der Kartoffelkäsergesahr auf
unserer Markaog ist es »otweodtg, daß auch dt» verseuchte»
Kartosfellände » in den Gärten  gespritzt werden. Dt«
Gartenbesitzer  werden deshalb aafgefordert, ihre von»
Kartoffelkäser und .seine» Larve« bcsalleuea Garteustüch»
unverzüglich aus der Polizeiwache  zu melde».

« -
Beinahe jede» Tai ereignet sicht» der Stadt eia andere»

Unglück mit Kinder« entweder durch Spielen mtt hervm-
liegeader Munition oder durch«in Aitto. Die Eltern werde»
nochmal» eindringlich gewarnt, auf ihre Kinder ernstlich ein-
zuwtrkeo, daß st« sich vor allem herrenlosen Gut auf der
Straße uad in Feld und Wald in acht nehme«, beim Ueder»
quere» etnrr Straße zuerst sich vergewissern, daß sie frei ist.
All« noch herumltegend« Munition, sowie da» übrige herren¬
lose Gat ist sofort bei der Polizeiwache im Rathaus anzu-
melde», damit die Wegjchaffung veranlaßt werde» kann.

Alle freie« Zimmer sind sofort aus dem Rathaus (Zimmer 2>
aazumelden.

Nagolo, s . Juli 194S. Der Bür - er« etper.

Löksnnlmseliungsn ciss öüngSk'msiLlei's cisi' 8tsc!t ^ Itsnstsig
1. Kohleuoersorgnng. Mit Kohlen kann für diesen Winter

nicht gerechnet werden. Die Förderung im Rahrgebtet
beträgt Knopp Vr« dessen, was in normale« Zetten ge¬
fördert wur̂ e. Neben der behördlichen Fürsorge, die nicht
erschöpfend sein kann, liegt die zusätzliche Vorsorge sür den
nötige« Brennholjdedars jeder Familie selbst ob. Selbst¬
redend ist. daß alles zusammenrückea muß und daß nur
die allernotwendtgstrn Räume geheizt werde».

2. Sperrzeit . Ich mach« die Elvwohnerschast daraus aus-
.merksam, daß dl« Sperrzeiten eingehaiten werden müssen,

wenn auch vorübergehend keine Besatzung hier ist. Siros-
rechiiich» Folgen hoben sich dir Beteiligten bet Kontrollen
selbst zuzuschreibeu.

3. NächsteLebe»»mtttelkarteooosgabe wie bisher und zwar
i« Altenstetg am Montag, den23. Juli l94S
Zell« I 14 Uhr. Zelle2 lS Uhr. Zelle 3 16 Uhr
im Do.s am Dienstag. »4. Jul », oormttlogs 11 Uhr.

Altensirig. 1?. 2uli 194S. Der Bürgermeister.

Kirchlich« Rochrlchteu. 8. Sonntag». Trio , 22. 7., 8 30 Uhr
Christenlehre, S30Gottesdie»st(Dekan Brezger), 10.30 Kiuder»
gottesdienst,Mittwoch morgens7.80 Ervtedelstunde iu der Kirche.
Donnerstag 19.30 Mädchentrei». — Altrustrig -Dors:  9 Got¬
tesdienst, 19 Lrvtebetstonde. Lengealoch: IS  30 Lrntedet-
stund«. Berneck:  10 .30 DoUesdienst. —Grömdach:  8 .30
Christenlehre, 9.30 Gottesdienst, 10.30 Kivderkirch«. — Metho-
di ft enge mein  de:Sonntag 9.30 Predigt. 1l S .«Schvlr. Mttt-
noch 20. lS Bibel- uad Gebetstanüe. — Kath. Gottesdienst:
Sonntag, den IS. Iult : 1V Uhr.

sofort künnan dl» auf « sitara» Im „teavkrioktandiat
clar^ IlltSrragiarung" k»i»III«e»«» L» lV»» und revar 6a-
burla-,Varlodunga-,VarmSKIunga- u. Irauaranralgan ,»o« l«
It «M»e»»» »» >D»», Ltallanangadot» und Ltallangaauok»,
varüffantiiokt»v»rit»n. Dar Praia für 0i« ^6 mm drall« >M1l- >
motarraii» dstrSgt 10 pfg. Ola ^ nnakma dar ^ nralgan
arfotgt gsgan Oarrakiuog «turok UI» 0»»okakl«»l»ll» 0«,
3ok« »rr^ »i«t-V,ri»g» /Utanatalg und «turok »kmtiloka^ua-
trügsr «ts, „0tsokrloktandiatl»a «tar KtillUtrraglarung".

tzerauageber: Schmarzmaidverlog Wevsteig
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